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Da die kaiserliche Resolution eine Rücksprache mit dem
Rektor förmlich anempfolen, fand diese zwischen dem stän¬
dischen Ausschüsse , dem Rektor des Linzercollegiums , T h o-
mas Thomä, dem ehemaligen Rektor von Wien, Markus
und Georg K olderer — alle drei der Gesellschaft angehörig
— am 11. August wirklich statt. Diese erboten sich »der
löblichen Stände Jugend mit und neben der ihrigen , die sie
bereits in Unterricht haben, in humanioribus bis ad Rhetoricam
oder auch Logicatn, je nach Verschiedenheit der Individuen und
wie sich Gelegenheit fände unter einem zu unterrichten und
dabei eine solche Unterrichtsweise zu gebrauchen, wie sie es

durchgehends aller Orten und fast durch die ganze Christenheit
pflegen und es bisher nützlich und auferbaulich im Werke ge¬
funden haben,«

In Hinsicht des Orts wünschten die Jesuiten den ganzen
hintern Stock des Landhauses, um so Kirche, Schule und Colle¬
gium , das sich damals im Veldtham berschen Hause *)
befand, beisammen zu haben ; dagegen sollte für die Jugend
der Landschaft ein anderes Haus in der Stadt zur Wohnung
und zum Convikte bestimmt werden. Doch soweit reichten
nicht die Vollmachten des ständischen Ausschusses. Er bewil¬
ligte für die Schulen nur den mittleren »Gadern« im hintern
Stock; der obere ward für die Wohnung der Landschaftjugend,
der untere für die Wirtschaft bestimmt.

Auf diese Bedingungen hin einigten sich die beiden Par¬
teien und unter Zustimmung der gesammten Stände fand
23. November 1629 ein förmlicher Vertrag statt, dessen Geneh¬
migung vom Landesfürsten mit Sicherheit erwartet werden
konnte. Um den Anfang des Schuljares nicht länger zu ver¬
zögern, »haben am 24. November die Patres die Jugend in-
troduziret, die Schulglocken läuten und drei unterschiedliche

1) Den Jesuiten war die Minoritenhirche eingeräumt; neben dieser lag das ehemalige den
Minorilen gehörige Veldthamber’sche Haus.
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